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§ 117b B-KUVG Erhöhung der Renten
bei Entfall des

Schadenersatzanspruches gegen das
Eisenbahnunternehmen
 B-KUVG - Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2023

Die Satzung der Versicherungsanstalt ö entlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau kann die dem Verletzten

gebührende Versehrtenrente um die Hälfte, die Hinterbliebenenrenten um zwei Drittel erhöhen, wenn dem

Anspruchsberechtigten neben der Rente aus der Unfallversicherung ein gesetzlich begründeter

Schadenersatzanspruch nach den gesetzlichen Bestimmungen über die erhöhte Haftp icht der Eisenbahnen bei

Dienst- und Arbeitsunfällen gegen ein dem ö entlichen Verkehr dienendes Eisenbahnunternehmen zustünde; im Falle

einer solchen Erhöhung entfällt der Schadenersatzanspruch gegen das Unternehmen.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999
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